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Amtlicher Theil.

Perordnungen und Witkheilungen der Behörden in den Schungebieken.

Bau-Polizeiordnung für das südwestafrikanische Schutzgebiet.
81.

In Groß= und Klein-Windhoek, an den Sitzen der Bezirkshauptmannschaften und Distrikts-
kommandos sowie in Lüderitzbucht sind von Polizeiwegen besondere Bebauungspläne aufzustellen.

8 2.
Zu Neubauten, An- und Erweiterungsbauten einschließlich des Aufsetzens eines oder mehrerer

Stockwerke auf ein vorhandenes Gebäude ist in diesen Orten die baupolizeiliche Genehmigung einzuholen.
Als Bauten im Sinne dieser Verordnung gelten aus Steinen, Backsteinen, Lehm, Holz oder Wellblech
hergestellte Bauwerke.

83.
Die Bauerlaubniß ist schriftlich bei der zuständigen Ortspolizeibehörde nachzusuchen. Dem Gesuch

sind einfache Skizzen über die Lage des Grundstücks und Lage und Größe der auszuführenden Baulich-
keiten in doppelter Ausfertigung beizufügen.

* 4.
Die Bauerlaubniß, welche schriftlich (Bauschein) unter Zurückgabe des mit Genehmigungsvermerk

versehenen Duplikates der Bauvorlagen erfolgt, betrifft nur die polizeiliche Zulässigkeit des Baues und
erfolgt unbeschadet etwaiger Rechte Dritter. Der ertheilte Bauschein verliert seine Gültigkeit, wenn inner-
halb Jahresfrist nach Aushändigung desselben der Bau nicht begonnen, oder wenn ein begonnener Bau
länger als ein Jahr liegen geblieben ist.

85.
Die Straßenfronten der Gebäude müssen in der durch die Bebauungspläne festgestellten Bauflucht—

linie oder parallel mit ihr errichtet werden, jedoch können bei Eckgrundstücken Abrundungen und
Abstumpfungen zugelassen werden.

86.
Jedes bebaute Grundstück muß durch mindestens eine Zufahrt mit der Straße in Verbindung

gebracht werden.


